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Regeste
Nachsteuer zur direkten Bundessteuer / Verletzung der Sperrfrist gemäss Art. 79b Abs. 3 BVG bei Auszahlung freier Mittel einer Vorsorgeeinrichtung
Erwägungen
E. 1
Gemäss Art. 145 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 14. Dezember 1990 i.V.m. § 3 der kantonalen Vollzugsverordnung zum DBG (VV DBG) vom 13. Dezember 1994 können Entscheide des Steuergerichts betreffend die direkte Bundessteuer mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Kantonsgericht angefochten werden. Für das Verfahren gelten die Art. 140-144 DBG sinngemäss (Art. 145 Abs. 2 DBG). Da sämtliche formellen Voraussetzungen nach Art. 140 ff. DBG und den §§ 43 ff. des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 erfüllt sind, kann auf die Beschwerde eingetreten werden.
E. 2
Mit der Beschwerde in Steuersachen können alle Mängel des angefochtenen Entscheides und des vorangegangenen Verfahrens gerügt werden (Art. 145 Abs. 2 i.V.m. Art. 140 Abs. 3 DBG). Dem Kantonsgericht kommt im vorliegenden Fall somit volle Kognition zu.
E. 3
Zu beurteilen ist vorliegend, ob die Nachbesteuerung des seitens der Beschwerdeführerin im Jahr 2013 getätigten Einkaufs in die berufliche Vorsorge von Fr. 50'000.-- rechtmässig erfolgt ist. 4.1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (Art. 151 Abs. 1 DBG). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt 10 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieb oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 152 Abs. 3 DBG). 4.2 Die versicherte Person kann sich bei Eintritt in eine Vorsorgeeinrichtung gestützt auf Art. 9 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) oder, sofern dies im Reglement vorgesehen ist, während der Versicherungsdauer maximal bis zur Höhe der reglementarischen Leistungen einkaufen (vgl. Art. 79b Abs. 1 BVG; Isabelle Vetter-Schreiber , Orell Füssli Kommentar, Berufliche Vorsorge, BVG/FZG, 4. Aufl., Zürich 2021, N 1 zu Art. 79b BVG). Bei der Berechnung der Einkommenssteuer werden gemäss Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von den Einkünften abgezogen. Die Besteuerung der Leistungen aus beruflicher Vorsorge hängt davon ab, ob diese in Rentenform oder in Kapitalform erbracht werden (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 2C_199/2020 vom 28. Dezember 2021 E. 2.2.4, nicht publiziert in BGE 148 II 189). Renten aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge werden mit dem übrigen Einkommen steuerlich voll erfasst (Art. 22 i.V.m. Art. 36 DBG). Kapitalleistungen aus beruflicher Vorsorge werden gesondert besteuert (Art. 22 i.V.m. Art. 38 DBG). Die gesonderte Besteuerung zielt darauf ab, die Progressionswirkungen eines Zuflusses in Kapitalform gegenüber periodisch erfolgenden Rentenzahlungen zu mildern ( Ivo P. Baumgartner , in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4. Aufl., Basel 2022, N 1 zu Art. 38 DBG). Zudem kommt ein reduzierter Tarif zur Anwendung (vgl. Art. 38 Abs. 2 DBG; Baumgartner , a.a.O., N 2 zu Art. 38 DBG). 4.3 Wurden Einkäufe in die berufliche Vorsorge getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen gemäss Art. 79b Abs. 3 BVG innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden. Ist eine Sperrfristverletzung eingetreten, ist der rechtskräftig veranlagte Abzug des seinerzeitigen Einkaufs nachträglich vom steuerlichen Abzug auszuschliessen. Dies hat im Rahmen der Nachsteuer zu erfolgen (vgl. Urteil des BGer 2C_839/2021 vom 27. Januar 2022 E. 4.5 f.; Urteil des BGer 2C_6/2021 vom 12. Januar 2021 E. 2.2.3 und 4; Hans-Peter Conrad / Peter Lang , in: Hürzeler/Stauffer [Hrsg.], Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, Basel 2020, N 40 zu Art. 79b BVG).
E. 5
Die Auszahlung des Betrags von Fr. 59'245.-- an die Beschwerdeführerin am 4. Juni 2015 erfolgte unbestrittenermassen vor Ablauf von drei Jahren seit dem Einkauf im September 2013. Ebenso wird nicht bestritten, dass die Steuerverwaltung das Nachsteuerverfahren vor Ablauf der 10-jährigen Verwirkungsfrist gemäss Art. 152 Abs. 1 DBG einleitete. Strittig und nachfolgend zu prüfen ist, ob Art. 79b Abs. 3 BVG auf die Auszahlung freier Mittel anwendbar ist. 5.1.1 Das Steuergericht erwog zusammengefasst, es sei von einer konsolidierten Betrachtungsweise der beruflichen Vorsorge auszugehen. Eine direkte Verknüpfung zwischen Einkauf und Leistung sei nicht notwendig. Das Vorsorgekapital stelle eine Einheit dar und müsse gesamtheitlich betrachtet werden. Für die Anwendung von Art. 79b Abs. 3 BVG sei deshalb nicht relevant, ob die Kapitalleistung ausschliesslich aus der Austrittsleistung bestehe oder ob diese (auch) freie Mittel umfasse. Auch die Auszahlung freier Mittel stelle eine Zahlung von Vorsorgekapital dar. 5.1.2 Die Beschwerdeführer machen geltend, der Betrag von Fr. 59'245.-- sei aus den freien Mitteln der Vorsorgeeinrichtung und nicht aus dem angesparten Vorsorgekapital ausgerichtet worden. Die Auszahlung falle daher nicht unter Art. 79b Abs. 3 BVG. Der Einkauf von Fr. 50'000.-- sei dem Altersguthaben der Beschwerdeführerin gutgeschrieben worden und habe ausschliesslich der Finanzierung der Altersrente gedient. Die Beschwerdeführerin habe die Altersleistungen ausschliesslich in Rentenform bezogen. Die Auszahlung freier Mittel habe die Rente nicht geschmälert. Der Betrag von Fr. 59'245.-- sei vielmehr zusätzlich zur bereits ausgerichteten und unverändert gebliebenen Altersrente der Beschwerdeführerin bezahlt worden. Aus den Verteilplänen aus den Jahren 2012, 2014 und 2015 sei ersichtlich, dass der Anteil an freien Mitteln der Beschwerdeführerin vollständig unabhängig vom durch den Einkauf vergrösserten Anspruch auf Altersleistungen berechnet worden und je nach Höhe der Wertschwankungsreserven bzw. des Überschussfonds des Vorsorgewerks unterschiedlich hoch ausgefallen sei. Somit bestehe keinerlei Verknüpfung zwischen Einkauf und Leistung. In einem vergleichbaren Fall – konkret in Bezug auf eine Kapitaleinlage zwecks Äufnung einer Überbrückungsrente und nachfolgender Kapitalauszahlung von Vorsorgeguthaben innerhalb von drei Jahren – habe das Bundesgericht die Anwendbarkeit von Art. 79b Abs. 3 BVG abgelehnt. Ferner habe das Bundesgericht die Anwendbarkeit von Art. 79b Abs. 3 BVG nur in Fällen bejaht, in denen nach Einkäufen zugunsten des Alterskapitals innert drei Jahren anstelle oder zumindest teilweise anstelle von Altersrenten Kapitalleistungen aus dem Alterskapital ausgerichtet worden seien, was vorliegend nicht zutreffe. Die vom Bundesgericht umfassend angewandte konsolidierende Gesamtbetrachtung werde im Übrigen in der Lehre und in der basellandschaftlichen Steuergerichtspraxis zu Recht kritisiert. 5.2.1 Art. 79b Abs. 3 BVG hat primär vorsorgerechtlichen Charakter, beruht aber klar auf steuerrechtlichen Motiven. Im Sinne einer einheitlichen und verbindlichen Gesetzesregelung übernimmt und konkretisiert Art. 79b Abs. 3 BVG die frühere bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Verweigerung der Abzugsberechtigung wegen Steuerumgehung bei Einkäufen kurz vor der Pensionierung und anschliessendem Bezug der Leistung in Kapitalform (BGE 148 II 189 E. 3.4.2; Urteil des BGer 2C_534/2020 vom 26. März 2021 E. 3.1; Urteil des BGer 2C_652/2018 vom 14. Mai 2020 E. 4.1.1; Vetter-Schreiber , a.a.O., N 9 f. zu Art. 79b BVG). Von der steuerlichen Abzugsfähigkeit soll gemäss Art. 79b Abs. 3 BVG nicht profitieren, wer nicht seine berufliche Vorsorge stärken, sondern eine steuerlich motivierte Geldverschiebung vornehmen will (BGE 148 II 189 E. 3.4.2). Im Unterschied zum früheren Recht ist jedoch grundsätzlich jede Kapitalauszahlung in der Dreijahresfrist und jede während dieser Zeit erfolgte Einzahlung vom Einkommensabzug ausgeschlossen, ohne dass zu prüfen wäre, ob die Voraussetzungen einer Steuerumgehung gegeben sind (BGE 148 II 189 E. 3.4.2; BGE 142 II 399 E. 4.1; Urteil des BGer 2C_534/2020 vom 26. März 2021 E. 3.1; Urteil des BGer 2C_6/2021 vom 12. Januar 2021 E. 2.2.2). Die Sperrfrist ist damit objektiviert (BGE 148 II 189 E. 3.4.2; Urteil des BGer 9C_642/2022 vom 18. September 2023 E. 5.2; Urteil des BGer 2C_6/2021 vom 12. Januar 2021 E. 2.2.1). 5.2.2 Das Bundesgericht hat in einem Grundsatzentscheid klargestellt, dass Art. 79b Abs. 3 BVG, wenn er die getätigten Einkäufe für die "daraus resultierenden Leistungen" einer dreijährigen Kapitalrückzugssperre unterwerfe, im hier massgeblichen Zusammenhang nicht – wie sich aus dem Wortlaut zu ergeben scheine – als eine notwendigerweise direkte Verknüpfung zwischen dem Einkauf und der Leistung zu verstehen sei. Einer solchen Verknüpfung müsse ohnehin entgegengehalten werden, dass die in die Vorsorgeeinrichtung einbezahlten Beträge nicht ausgesondert und die Leistungen aus Vorsorgeeinrichtungen nicht aus bestimmten Mitteln, sondern aus dem Vorsorgekapital der versicherten Person insgesamt finanziert würden (Urteil des BGer 2C_659/2009 vom 12. März 2010 E. 3.3.1). 5.2.3 In den folgenden Jahren hat das Bundesgericht wiederholt bestätigt, dass die steuerrechtliche Folge der Kapitalauszahlung innerhalb der Sperrfrist keine direkte Verknüpfung zwischen Einkauf und Leistung voraussetze (BGE 148 II 189 E. 3.4.3; Urteil des BGer 9C_642/2022 vom 18. September 2023 E. 5.3; Urteil des BGer 2C_839/2021 vom 27. Januar 2022 E. 4.4; Urteil des BGer 2C_534/2020 vom 26. März 2021 E. 3.1; Urteil des BGer 2C_6/2021 vom 12. Januar 2021 E. 2.2.2; Urteil des BGer 2C_652/2018 vom 14. Mai 2020 E. 4.1.1; Urteil des BGer 2C_29/2017 vom 4. November 2019 E. 3.3.1; Urteil des BGer 2C_488/2014, 2C_489/2014 vom 15. Januar 2015 E. 3.2; Urteil des BGer 2C_243/2013, 2C_244/2013 vom 13. September 2013 E. 5.2; Urteil des BGer 2C_20/2011, 2C_21/2011 vom 1. Juli 2011 E. 2.1). Das Vorsorgekapital stelle eine Einheit dar und müsse gesamtheitlich betrachtet werden (BGE 148 II 189 E. 3.4.3; Urteil des BGer 2C_488/2014, 2C_489/2014 vom 15. Januar 2015 E. 2.3; Urteil des BGer 2C_243/2013, 2C_244/2013 vom 13. September 2013 E. 5.2). Die steuerrechtliche Abzugsfähigkeit des Einkaufs entfalle, namentlich aus Gründen der Gleichbehandlung, selbst dann, wenn die Kapitalleistung aus einer anderen Vorsorgeeinrichtung entnommen werde (BGE 148 II 189 E. 3.4.3; Urteil des BGer 2C_488/2014, 2C_489/2014 vom 15. Januar 2015 E. 3.2), und auch dann, wenn das zu beurteilende Vorsorgemodell eine klare Trennung zwischen später Einzahlung und Rentenausrichtung einerseits, langfristig angespartem Vorsorgevolumen und Kapitalauszahlung andererseits, vorsehe (Urteil des BGer 2C_20/2011, 2C_21/2011 vom 1. Juli 2011 E. 2.1). Massgebend sei insofern also eine konsolidierende Gesamtbetrachtung der zweiten Säule (BGE 148 II 189 E. 3.4.3; Urteil des BGer 2C_534/2020 vom 26. März 2021 E. 3.1; Urteil des BGer 2C_6/2021 vom 12. Januar 2021 E. 2.2.2; Urteil des BGer 2C_488/2014, 2C_489/2014 vom 15. Januar 2015 E. 3.2). Mit Art. 79b Abs. 3 BVG solle vermieden werden, dass ein Vorsorgekapital geäufnet werde, das in der Folge in Form eines steuerlich privilegierten Kapitalbezugs bezogen werden könne. Diese ratio legis der Kapitalbezugssperrfrist führe dazu, dass keine direkte Verknüpfung zwischen dem Einkauf und der Kapitalleistung erforderlich sein könne, sondern eine konsolidierende Betrachtung anzustellen sei; denn wenn bloss ein Teil des Vorsorgekapitals in Kapitalform bezogen werde, liesse sich nicht sagen, dass genau dieser Teil auf die getätigten Einkäufe zurückzuführen sei. Zumindest würde sich bei einer solchen Betrachtung die Vorschrift von Art. 79b Abs. 3 BVG beliebig umgehen lassen, indem Mittel zwischen verschiedenen Gefässen der zweiten Säule hin und her verschoben werden könnten (BGE 148 II 189 E. 3.4.4). 5.2.4 Die Sperrfrist ist demnach objektiviert und für alle Formen der Kapitalbezüge aus zweiter Säule in gleicher Weise massgebend (Urteil des BGer 2C_839/2021 vom 27. Januar 2022 E. 4.3; Urteil des BGer 2C_199/2020 vom 28. Dezember 2021 E. 2.2.3, nicht publiziert in BGE 148 II 189; Urteil des BGer 2C_6/2021 vom 12. Januar 2021 E. 2.2.1). Unter die aus dem Einkauf resultierenden Leistungen fallen namentlich die Altersleistungen aus beruflicher Vorsorge, die Barauszahlung gemäss Art. 5 FZG und der Vorbezug zum Zwecke der Wohneigentumsförderung (Urteil des BGer 2C_6/2021 vom 12. Januar 2021 E. 2.2.1; Urteil des BGer 2C_29/2017 vom 4. November 2019 E. 3.3.3 und 3.4.2). Diese steuerliche Gleichstellung von Kapitalvorbezügen und eigentlichen sozialversicherungsrechtlichen Leistungen aus zweiter Säule entspricht dem berechtigten Anliegen, das Gesetz einfach und praktikabel handhaben zu können (Urteil des BGer 2C_29/2017 vom 4. November 2019 E. 3.4.2). Auch gemäss der Lehre gilt die Kapitalbezugssperrfrist für alle kapitalmässigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Invaliditäts- und Todesfallkapitalien (vgl. Vetter-Schreiber , a.a.O., N 11 zu Art. 79b BVG; Jacques-André Schneider / Nicolas Merlino / Didier Mange , in: Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, Bundesgesetze über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sowie über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, 2. Aufl., Bern 2019, N 122 zu Art. 79b BVG). Die ohne weitergehende Differenzierung ausgestaltete Objektivierung ist gesetzgeberisch gewollt und daher für die rechtsanwendenden Behörden massgebend (vgl. Art. 190 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV] vom 18. April 1999; Urteil des BGer 2C_839/2021 vom 27. Januar 2022 E. 4.3). 5.3.1 Gemäss Art. 18a Abs. 1 FZG besteht bei einer Teil- oder Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung neben dem Anspruch auf die Austrittsleistung (Art. 15 ff. FZG) ein individueller oder kollektiver Anspruch auf freie Mittel. Der Wortlaut dieser Norm macht deutlich, dass der Anteil einer versicherten Person an den freien Mitteln nicht Teil der Austrittsleistung ist. Es handelt sich um unterschiedliche Leistungen (Urteil des BGer 9C_98/2009 vom 30. Juni 2009 E. 3.1; vgl. Ueli Kieser , in: Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, Bundesgesetze über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sowie über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, 2. Aufl., Bern 2019, N 7 zu Art. 18a FZG). 5.3.2 Als ungebundenes Vermögen oder als freie Mittel wird ein die Verpflichtungen (unter Berücksichtigung der Wertschwankungsreserven, vgl. Art. 65b lit. c BVG) allenfalls übersteigender Teil des Vorsorgevermögens bezeichnet ( Rolf Kuhn / Raphael Zellweger , Die Verteilung von freien Mitteln bei Vorsorgeeinrichtungen ausserhalb einer Teil- oder Gesamtliquidation, in: Haftung und Versicherung [HAVE] 2024, S. 152; Jürg Brechbühl / Lara Fretz , in: Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, Bundesgesetze über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sowie über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, 2. Aufl., Bern 2019, N 4 zu Art. 65b BVG). Zur Bestimmung der freien Mittel ist von der Vermögenssituation der Vorsorgeeinrichtung am massgebenden Stichtag auszugehen, wobei das Vermögen zu Veräusserungswerten einzusetzen ist (vgl. Art. 18a Abs. 2 FZG i.V.m. Art. 53d Abs. 2 BVG). Dies setzt voraus, dass eine kaufmännische und technische Bilanz erstellt wird, aus welcher die tatsächliche finanzielle Lage deutlich hervorgeht (Art. 27g Abs.1 bis der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2] vom 18. April 1984). Nach Abzug der Passiven sind den (Netto)Vermögenswerten die reglementarisch gebundenen Mittel gegenüberzustellen. Ergibt sich dabei ein positiver Differenzbetrag, ist die Frage von Reserven und Rückstellungen zu prüfen. Was danach an Vermögen verbleibt, stellt freies Vermögen der Vorsorgeeinrichtung dar (BGE 131 II 514 E. 2.2; Kieser , a.a.O., N 25 ff. zu Art. 53d BVG; vgl. Hans-Ulrich Stauffer , Berufliche Vorsorge, 3. Aufl., Zürich 2019, N 2154 ff.; Elisabeth Ruff Rudin / Christoph Degen / Yolanda Müller , in: Hürzeler/Stauffer [Hrsg.], Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, Basel 2020, N 89 ff. zu Art. 53d BVG). Freie Mittel bestehen somit aus jenem Vermögen, das nicht zur Deckung der gesetzlichen und reglementarischen Verpflichtungen benötigt wird. Freie Mittel sind also Mittel der Vorsorgeeinrichtung, die nicht zweckgebunden sind ( Martina Stocker , Die Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen, Unter besonderer Berücksichtigung der Härtefallproblematik bei Teilliquidationen in Unterdeckung, Zürich 2012, S. 126). 5.3.3 Freie Mittel können aus verschiedenen Quellen resultieren. Am bedeutsamsten dürften Vermögenserträge sein, welche die Sollrendite übersteigen und welche nicht zur Finanzierung von Vorsorgeverpflichtungen oder zur Bildung von Wertschwankungsreserven verwendet werden müssen. Auch die Auflösung von Vorsorgekapitalien oder technischen Rückstellungen, z.B. aufgrund der mit einer Erhöhung des technischen Zinssatzes verbundenen Reduktion von Vorsorgeverpflichtungen, kann zu freien Mitteln führen ( Kuhn / Zellweger , a.a.O., S. 152; vgl. BGE 135 V 382 E. 10.5 und 11.4.5; vgl. Stocker , a.a.O., S. 128 f.). 5.3.4 Freie Mittel sind eine gesamtkollektive Grösse und gehören allen Destinatären (Arbeitnehmer, Rentner, Invalide und Ehemalige). Sie haben die Vorsorgeverbesserung aller Vorsorgenehmer zum Inhalt ( Vetter-Schreiber , a.a.O., N 43 zu Art. 53d BVG; BGE 138 V 303 E. 3.3). Solange kein Teil- oder Gesamtliquidationstatbestand vorliegt, kann eine Verteilung von freien Mitteln ausschliesslich auf freiwilliger Basis im Rahmen einer "ausserliquidatorischen Verteilung" gemäss den Reglementsbestimmungen der Vorsorgeeinrichtung vorgenommen werden ( Kuhn / Zellweger , a.a.O., S. 153). Die Verteilung der freien Mittel hat nach objektiven Kriterien zu erfolgen, wobei diese dem Vorsorgegedanken, dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Destinatäre und dem Grundsatz, wonach das Vorsorgevermögen den bisherigen Destinatären folgt, entsprechen müssen (BGE 128 II 397 E. 3.2, 4.2; Vetter-Schreiber , a.a.O., N 16 zu Art. 53d BVG; Ruff Rudin / Degen / Müller , a.a.O., N 1 ff. zu Art. 53b BVG). Diese Grundsätze gelten auch bei der ausserliquidatorischen Verteilung ( Kuhn / Zellweger , a.a.O., S. 153). Mit der Auszahlung der freien Mittel partizipieren die Versicherten am Überschuss, der auch mit ihren Beiträgen erwirtschaftet worden ist (BGE 133 V 607 E. 4.2.1; BGE 128 II 397 E. 3.2). 5.3.5 Bei einem individuellen Anspruch auf die freien Mittel erfolgt die Überweisung in der Regel zusätzlich an die neue Vorsorgeeinrichtung oder auf ein Freizügigkeitskonto ( Ruff Rudin / Degen / Müller , a.a.O., N 3 zu Art. 18a FZG). Eine Barauszahlung des Anteils der freien Mittel ist gestützt auf das FZG indessen nicht verboten, denn die freien Mittel zählen nicht zu den Leistungen aus individuellen Guthaben gemäss Art. 2 Abs. 2 und Art. 15 ff. FZG ( Kieser , a.a.O., N 7 zu Art. 18a FZG). Im Interesse der Erhaltung des Vorsorgezwecks und des Vorsorgeschutzes hat die Überweisung der Mittel aber grundsätzlich auf eine neue Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung zu erfolgen ( Ruff Rudin / Degen / Müller , a.a.O., N 3 zu Art. 18a FZG). 5.4.1 Gemäss den Art. 4 und 8 der Stiftungsurkunde der C.____ vom 21. März 2011 (nachfolgend: Stiftungsurkunde) werden für die angeschlossenen Unternehmen voneinander unabhängige Vorsorgekassen mit getrennter Rechnung errichtet. Die einzelnen Vorsorgekassen verfügen über ein Vermögen, das nach Art. 7 der Stiftungsurkunde durch die reglementarischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge, freiwillige Zuwendungen der Unternehmen und Dritter und durch Erträgnisse des Vermögens der einzelnen Vorsorgekasse geäufnet wird. Bei Auflösung der Anschlussvereinbarung erfolgt nach Art. 16 der Stiftungsurkunde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen eine Teil- oder Gesamtliquidation, wobei das Verfahren in einem Reglement geregelt wird. 5.4.2 Die C.____ hielt im Schreiben vom 26. November 2014 fest, dass die Pensionierung der Beschwerdeführerin Ende August 2014 zur Auflösung des Anschlussvertrags und gemäss Liquidationsreglement (Anhang 3 zum Personalvorsorge- und Organisationsreglement) zu einer Gesamtliquidation führe. Der individuelle Deckungsgrad des Vorsorgewerks der Firma B.____ betrage 112.60 %. Die im Jahr 2014 austretenden Versicherten hätten zusätzlich zur ordentlichen Austrittsleistung einen individuellen Anspruch auf die freien Mittel des Vorsorgewerks. Die Aufteilung auf die Versicherten erfolge anhand des reglementarischen Verteilschlüssels. Gemäss Verteilplan vom 28. Mai 2015 wurde der an die Beschwerdeführerin auszuzahlende Betrag nach Vorliegen der individuellen Jahresrechnung 2014 auf Fr. 59'245.-- festgesetzt. 5.4.3 Das im Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlung geltende Vorsorgereglement liegt nicht bei den Akten. Gemäss Ziffer 3.17 Anhang 3 des Personalvorsorge- und Organisationsreglements der heutigen D.____ (Fassung gültig ab 1. Januar 2024) haben Personen der Gruppe Individualaustritte einen individuellen Anspruch auf ihren individuellen Anteil an den freien Mitteln (Verteilbetrag). Dieser überobligatorische Anspruch wird unverzinst separat oder gemeinsam mit der Austrittsleistung an die neue Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung übertragen. Der Allgemeine Teil des Personalvorsorge- und Organisationsreglements der D.____ (Fassung gültig ab 1. Januar 2025) sieht in Ziffer 59.1 vor, dass bei Überschreitung des Zielwerts der Wertschwankungsreserven der übersteigende Teil den freien Mitteln des Vorsorgewerks gutgeschrieben wird. Diese können für allgemeine Leistungsverbesserungen und Beitragsreduktionen verwendet werden. Über deren Verwendung entscheidet die Vorsorgekommission (ausser bei Teil- oder Gesamtliquidation des Vorsorgewerks). Entsprechendes wird auf der individuellen Jahresrechnung des Vorsorgewerks der B.____ des Jahres 2014 festgehalten. Ziffer 10.1 des Allgemeinen Teils des Personalvorsorge- und Organisationsreglements hält fest, dass das Altersguthaben bzw. Sparguthaben einer aktiv versicherten Person sich im Vorsorgefall und bei Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung unter anderem aus den Verteilungen aus freien Mittel zusammensetzt. 5.5.1 Das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden gelangte in einem Urteil vom 19. Mai 2020 zur Schlussfolgerung, aufgrund der Pflicht zur Vornahme einer "konsolidierten Betrachtungsweise" der zweiten Säule bestehe aus steuerlicher Sicht kein Raum für eine Unterscheidung zwischen Austrittsleistung und freien Mitteln. Die freien Mittel würden letztlich der Leistungsverbesserung des Versicherten dienen, und bei Auflösung des Anschlussvertrags besteht je nach Art der Liquidation und je nach finanzieller Lage des Vorsorgewerks ein reglementarischer Anspruch auf einen Anteil an den freien Mitteln des Vorsorgewerks. Folglich handle es sich auch bei der Ausrichtung von freien Mitteln um eine Zahlung von Vorsorgekapital. Die Auszahlung freier Mittel falle folglich unter die Sperrfrist gemäss Art. 79b Abs. 3 BVG (vgl. Urteil des Obergerichts Appenzell Ausserrhoden vom 19. Mai 2020 [O2V 19 21] E. 3.3.3). Auch die Steuerpraxis des Kantons Bern hält auf ihrer Website explizit fest, dass eine Sperrfristverletzung vorliege, wenn freie Mittel in Kapitalform ausgerichtet würden (vgl. TaxInfo Kanton Bern, Fassung vom 10. Oktober 2025, Ziff. 2.4, abrufbar unter https://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/8e35a347-48f2-44b2-99e6-1863bccc18b7 ). 5.5.2 Dieser Auffassung ist zu folgen. Gemäss der dargelegten konstanten bundesgerichtlichen Praxis handelt es sich bei Art. 79b Abs. 3 BVG um einen objektivierten Tatbestand, der aus Praktikabilitätsgründen und aus Gründen der Rechtsgleichheit alle Formen von Kapitalauszahlungen aus der zweiten Säule erfassen soll. Eine Steuerumgehung muss nicht vorliegen. Das Bundesgericht spricht sich für eine konsolidierende Betrachtungsweise der zweiten Säule und für eine gesamtheitliche Betrachtung des Vorsorgekapitals der versicherten Person aus. Die freien Mittel sind zwar nicht Teil des Altersguthabens und werden nicht einem individuellen Konto gutgeschrieben. Sie sind jedoch für die Erreichung des Vorsorgezwecks einzusetzen und dienen damit letztlich der Äufnung der Vorsorgeleistungen. Je nach reglementarischer Grundlage bzw. Beschluss des zuständigen Organs können die freien Mittel im Rahmen einer Verteilung in das Altersguthaben fliessen. Freie Mittel werden zudem mittelbar durch die Beiträge der Versicherten und Arbeitgebenden generiert. Sie entstehen regelmässig durch Rendite auf dem Vorsorgeguthaben der Versicherten, sind also Ertrag aus dem durch die Vorsorgeeinrichtung angelegten Kapital. Bei den freien Mitteln handelt es sich folglich um Vorsorgegelder, die indirekt auch aus allfälligen Einkäufen resultieren. Dass die Auszahlung freier Mittel nicht auf eine bestimmte Einzahlung zurückgeführt werden kann, spielt mit Blick auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung keine Rolle.
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